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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1692/80 DER KOMMISSION
vom 30. Juni 1980

zur Einführung von Höchstmengen für bestimmte Textilerzeugnisse
mit Ursprung in Taiwan

senanzügen aus Geweben für Frauen, Mädchen und
Kleinkinder (NIMEXE-Kennziffern 61.02-42, 43, 44),
mit Ursprung in Taiwan, im Rahmen der im Anhang
angegebenen Mengenkontingente .

Artikel 2

In den Jahren 1980, 1981 und 1982 erfolgt die Ein
fuhr in die Benelux-Länder von Badehosen und- anzü
gen aus Geweben (NIMEXE-Kennziffern 61.01-22,
23 ; 61.02-16, 18), mit Ursprung in Taiwan, im Rah
men der im Anhang angegebenen Mengenkontin
gente.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3020/77 der
Kommission vom 30. Dezember 1977 über die Ein
fuhrregelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung
in Taiwan ( 1), insbesondere auf Artikel 3,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 255/78 des
Rates vom 7. Februar 1978 zur Aufrechterhaltung der
Regelung für die Einfuhr von Textilwaren mit Ur
sprung in Taiwan in die Gemeinschaft (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
mit der Verordnung (EWG) Nr. 3020/77 wurde eine
autonome Einfuhrregelung für Textilwaren mit Ur
sprung in Taiwan eingeführt ; in Artikel 3 der genann
ten Verordnung sind die Voraussetzungen für die Ein
führung neuer Höchstmengen geregelt.
Die Einfuhren in das Vereinigte Königreich von Ko
stümen, Hosenanzügen aus Geweben für Frauen, Mäd
chen und Kleinkinder (Kategorie 29) und die Einfuh
ren in die Benelux-Länder von Badehosen und -anzü
gen aus Gewebe (Kategorie 79) und in die Gemein
schaft von Oberkleidung aus Gewirken (Kategorie 83),
mit Ursprung in Taiwan, haben die in Artikel 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 3020/77 festgesetzte Schwelle
weit überschritten .

Es ist deshalb erforderlich, Höchstmengen für die Ein
fuhren von Textilerzeugnissen der Kategorien 29, 73
und 83 mir Ursprung in Taiwan für die Jahre 1980
bis 1982 einzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In den Jahren 1980, 1981 und 1982 erfolgt die Ein
fuhr in das Vereinigte Königreich von Kostümen, Ho

Artikel 3

In den Jahren 1980, 1981 und 1982 erfolgt die Ein
fuhr in die Gemeinschaft von Oberkleidung aus Ge
wirken (NIMEXE-Kennziffern 60.05-04, 76, 77, 78,
79, 81 , 85, 88 , 89, 91 , 92), mit Ursprung in Taiwan, im
Rahmen der im Anhang angegebenen Mengenkontin
gente.

Artikel 4

Die Bestimmungen der Verordung (EWG) Nr.
3020/77, insbesondere diejenigen über die Verwaltung
der Höchstmengen, sind auf die mit der vorliegenden
Verordnung eingeführten Höchstmengen anwendbar.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juni 1980
Für die Kommission

Wilhelm HAFERKAMP

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 357 vom 31 . 12. 1977, S. 51 .
(2) ABl . Nr. L 39 vom 9. 2. 1978, S. 1 .
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ANHANG

Kate
gorie Tarifnummer

NIMEXE
Kennziffer
( 1980)

Warenbezeichnung Mitglied
staaten

Einheiten

Höchstmengen
vom 1 . Januar bis 3 1 . Dezember

1980 1981 1982

29 61.02
B II e) 3 aa)

bb)
cc)

61.02-42 ; 43 ;
44

Oberkleidung für Frauen, Mäd
chen und Kleinkinder :

B. andere :

Kostüme und Hosenanzüge,
ausgenommen Skianzüge, aus
Geweben (einschließlich der
aus zwei oder drei Teilen be
stehenden Kombinationen,
die zusammen bestellt, aufge
macht und befördert werden
und normalerweise zusammen
verkauft werden), für Frauen,
Mädchen und Kleinkinder
(ausgenommen Säuglinge), aus
Wolle, Baumwolle oder syn
thetischen oder künstlichen
Spinnstoffen

UK 1 000 Stück 50 52 54

79 61.01
B II

61.02
B II b)

61.01-22 ; 23

61.02-16 ; 18

Oberkleidung für Männer und
Knaben :

Oberkleidung für Frauen, Mäd
chen und Kleinkinder :

B. andere :

Badehosen und -anzüge aus
Geweben, aus Wolle, Baum
wolle oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

BNL Tonnen 11 11,7 12,3

83 , 60.05
A II a)

b) 4 hh) 11
22
33
44

ijij) 11
kk) 11
11) 11
22
33
44

60.05-04 ; 76 ;
77 ; 78 ; 79 ;
81 ; 85 ; 88 ;
89 ; 91 ; 92

Oberkleidung, Bekleidunszubehör
und andere Wirkwaren, weder
gummielastisch noch kautschu
tiert :

A. Oberkleidung und Beklei
dungszubehör :
II . andere :

Oberkleidung aus Gewir
ken, weder gummiela
stisch noch kautschutiert,
andere als Kleidung der
Kategorien 5, 7, 26, 27, 28,
71 , 72, 73, 74 und 75, aus
Wolle, Baumwolle oder
synthetischen oder künstli
chen Spinnstoffen

D
F
I

BNL
UK
IRL
DK

EWG

Tonnen 550
36
30
86
182
2
6

892

553
47
39
94
202
3
8

946

556
57
47
104
224
4
11

1 003


